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. Einheitssatz  für  Aufschließungsa,bgabe

VERORDNUNG

Der  Gemeinderat  der Marktgemeinde  Alland  hat in seiner  öffentlichen  Sitzung

am 14. Dezember  2022  unter  Tagesordmingspunkt  3 b) beschlossen,  den Ein-

heitssatz  gemäß  § 38 der  NÖ Bauordnung  2014,  in der  geltenden  LGBl.-Fassung,

mit  € 755,-  neu  festzusetzen.

Der  Einheitssatz  ist die  Sun"une  der durclischnittlichen  Herstellungskosten  einer  3

Meter  breiten  Fahrbaälfte,  eines 1,25  Meter  breiten  Gehsteiges,  der Oberflä-

chenentwässening  und  der Beleuchfüng  der Fahrbahnhälfte  und  des Gehsteiges

pro  Laufmeter  der  zu errichtenden  Straße.  Dabei  ist für  die Fahrbahn  eine  rnittel-

schwere  Befestigung  einschließlich  Unterbau  und  für  Fahrbahn  und  Gehsteig  eine

dauernd  staubfreie  Ausführung  vorzusehen.

Frühere  Leisfüngen  für  den Ausbau  der Fahrbabn,  des Gehsteiges,  der Ober-

ffichenentwässerung  und der Beleuchfüng  einer  an den Bauplatz  grenzenden

Straße  sind  auf  die Aufsch1ießungsabgabe  anzurechnen,  wenn  sie im Sinne  der

gesetzlichen  Bestirnmungen  erbracht  wurden.

Diese  Verordnung  tritt  gemäß  8, 59 der  NÖ Gemeindeordnung  1973 in der gel-

tenden  Fassung  mit  dem Ablauf  der zweiwöchigen  Kundmachungsfrist  an der

Anütstafel der Marktgemeinde Alland folgenden Tag in I(raft. ,  -i

Geprüft  gemäß
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iü  Auftrag

Für  den  Gemeinderat:

Der  Bürgermeister:

'ii(, hO.-  LAi Dipl.-Ing.  Ludwig  KOCK  eh.

angeschlagen  am: 14. Dezember  2022

abgenorni'nen  am: 30. Dezember  2022


